
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Prof. Dr. Michael Piazolo 
FREIE WÄHLER
vom 22.12.2017

Pensionseintrittsalter bei Hochschulprofessorinnen 
und -professoren

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie handhaben die bayerischen Hochschulen und 
Universitäten eine mögliche Verlängerung des Pen-
sionseintrittsalters von Professorinnen und Professo-
ren?

2.  Wie viele Professorinnen und Professoren haben in 
den vergangenen fünf Jahren von dieser Möglichkeit 
(erfolgreich) Gebrauch gemacht (bitte nach den unter-
schiedlichen Hochschulen und -typen differenzieren)?

3. a) Welche Kriterien werden zur Überprüfung einer sol-
chen Genehmigung auf Verlängerung des Pensions-
eintrittsalters angewandt?

 b) Verwenden die Hochschulen hierbei selbst gewählte 
Kriterien?

 c) Wenn ja, welche sind diese bzw. wie unterscheiden 
sich diese von Hochschule zu Hochschule?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst
vom 31.01.2018

1.  Wie handhaben die bayerischen Hochschulen und 
Universitäten eine mögliche Verlängerung des 
Pensionseintrittsalters von Professorinnen und 
Professoren?

Für die Entscheidung über das Hinausschieben des Ruhe-
standseintritts von Professorinnen und Professoren sind die 
Hochschulen zuständig.

Von der Möglichkeit, gemäß Art. 63 Abs. 1 des Baye-
rischen Beamtengesetzes (BayBG) aus zwingenden dienst-
lichen Rücksichten den Eintritt in den Ruhestand über die 
gesetzliche Altersgrenze gegen den Willen der betroffenen 
Professorinnen und Professoren hinauszuschieben, ma-
chen die Hochschulen grundsätzlich keinen Gebrauch.

Wenn die Fortführung der Dienstgeschäfte im dienstlichen 
Interesse liegt und die Professorinnen und Professoren das 
Hinausschieben des Ruhestandseintritts beantragen, wird 
diesem Antrag in der Regel von der Hochschulleitung statt-
gegeben.

2.  Wie viele Professorinnen und Professoren haben 
in den vergangenen fünf Jahren von dieser Mög-
lichkeit (erfolgreich) Gebrauch gemacht (bitte 
nach den unterschiedlichen Hochschulen und -ty-
pen differenzieren)?

Eine Differenzierung nach einzelnen Hochschulen ist leider 
nicht möglich, da die Zahlen bei einzelnen Hochschulen so 
gering sind, dass ein Rückschluss auf Einzelpersonen und 
damit auf Personaldaten möglich wäre.

Die Zahlen aufgegliedert nach den Hochschularten erge-
ben sich aus der folgenden Tabelle:

2013 2014 2015 2016 2017 Summe 

Kunst- und Mu-
sikhochschulen 

3 1 8 8 8 28 

Hochschulen 
für Angewandte  
Wissenschaften

4 12 14 13 12 55 

Universitäten 16 16 22 25 22 101 

Summe 39 29 44 46 42 184 
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3. a) Welche Kriterien werden zur Überprüfung einer 
solchen Genehmigung auf Verlängerung des Pen-
sionseintrittsalters angewandt?

Wie oben ausgeführt sind für die Entscheidung über das 
Hinausschieben des Ruhestands die Hochschulleitungen 
zuständig. Eine Überprüfung dieser Entscheidungen findet 
nicht statt.

 b) Verwenden die Hochschulen hierbei selbst ge-
wählte Kriterien?

 c) Wenn ja, welche sind diese bzw. wie unterscheiden 
sich diese von Hochschule zu Hochschule?

Kriterium für das Hinausschieben des Ruhestands ist nach 
Art. 63 Abs. 2 BayBG das Vorliegen eines dienstlichen In-
teresses. Dies gilt für alle Hochschulen gleichermaßen. 
Weitere Kriterien werden durch das Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst nicht vorge-
geben. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtungen der 
einzelnen Hochschulen und jeweiligen Hochschularten ist 
dies auch nicht möglich und zielführend, da das dienstliche 
Interesse je nach Hochschule und Hochschulart sehr unter-
schiedlich sein kann.


